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Anlage 2 zur MV/2020/065 
   
 
 

Stellungnahme des Bürgermeisters über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
durch die Stabsstelle Prüfdienste (RPA) 
 
Der von der Stabsstelle Prüfdienste (RPA) Anfang Februar vorgelegte Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2017 enthielt zwölf Beanstandungen, neun Empfehlungen und drei 
Hinweise. 
 
 
 
1. Prüfauftrag, Terminierung 
B auf S. 9, Absatz 4  Verfehlung der Frist für Jahresabschluss 2017  
 
Beanstandet wird, dass weder seitens der Leitungsebene noch durch die 
Produktverantwortlichen in den einzelnen Fachdiensten, auf eine termingerechte 
Erledigung, der für die Erstellung des Jahresabschlusses notwendigen Vorarbeiten, 
hingewirkt wurde. Unter anderem konnte dadurch die Frist nach § 95 m Abs. 2 GO nicht 
eingehalten werden. 
 
Trotz vorheriger schriftlicher Bitten um termingerechte Erledigung an die 
Produktverantwortlichen war festzustellen, dass die Angaben und Überprüfungen nicht alle 
termingerecht erfolgt sind. In der Folge kam es zu Mehrarbeiten bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses. Das Verfahren soll zukünftig optimiert werden, indem die 
Verwaltungsleitung die Aufgabe, auf fristgerechte Antworten zu drängen, an sich zieht  
So sollen die Fachbereichsleitenden künftig über die in ihrem Bereich abgefragten Daten 
und Termine informiert und so für die Erledigung mit verantwortlich gemacht werden.  
 
 
1. Prüfauftrag, Terminierung 
E auf S. 9, Absatz 5  Vorbereitende Arbeiten für Jahresabschlusserstellung  
 
Wie bereits im Prüfbericht dargestellt, wird die Auffassung der Prüfdienste geteilt. Im 
Wesentlichen sind die empfohlenen Maßnahmen in den Folgejahren umgesetzt worden. Für 
2019 sind die erforderlichen Jahresabschlussvorbereitungen bei den 
Produktverantwortlichen bereits angemahnt worden. Auch hier sollen für eine effizientere 
Erledigung der Abfragen die Fachdienstleitenden in den Abfrageprozess integriert werden. 
 
 
5. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft  
5.2.3.1 Städte- und Distriktpartnerschaften  
B auf S. 17, Absatz 1   Zuschuss für Mensabau in Makete  
 
Die Prüfdienste beanstanden, dass der Beschluss über die Bezuschussung der Mensa in 
Lupila/Ipepo im Distrikt Makete vom Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport unter dem 
Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ gefasst wurde. Diese Handhabung sei, so 
die Prüfdienste, rechtswidrig. Diese Einschätzung wird geteilt. Die Verwaltungsspitze geht 
hier von einem Versehen und deshalb einem Einzelfall aus, wird diesen aber zum Anlass 
nehmen, künftig hier noch genauer auf die Einhaltung der Formalien zu achten.  
 
 
5. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft  
5.2.3.1 Städte- und Distriktpartnerschaften  



Büro des Bürgermeisters 

 

 

Seite 2 von 10 

 

E auf S. 17, Absatz 3   Zuschuss für Mensabau in Makete  
 
Die Prüfdienste empfehlen Aufwendungen für die Förderung von Bau- und Infrastruktur 
wegen der größeren Transparenz nicht wie bisher im Haushaltsentwurf/Haushalt als 
„sonstige Aufwendungen“, sondern als „Transferaufwendungen“ zu bezeichnen. Die 
Anregung ist grundsätzlich richtig. Diese Aufwendungen im Haushaltsvollzug korrekt zu 
buchen, ist problemlos zu bewerkstelligen. Allerdings ist dies jeweils zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung oft noch nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt oft noch keine 
verlässliche Auskunft gegeben werden kann, ob überhaupt Transferaufwendungen zu 
veranschlagen sind. Klarheit über diese Fragen wird zukünftig allerdings spätestens zu den 
abschließenden Beratungen des Haushalts hergestellt. 
 
 
7. Systemprüfungen  
7.1.1  Spenden (Umgang, Nachweis, Sachspenden), Einführung  
E auf S. 25, Absatz 3   Unterscheidung Spende/Sponsoring  
 
Die Prüfdienste empfehlen, alle Beteiligten sollten zukünftig bei Eingang einer Zuwendung 
für eine zweifelsfreie Festlegung zwischen Spende oder Sponsoring sorgen - ggf. durch 
Nachfragen, um keine steuerrechtlichen Probleme entstehen zu lassen. 
Im Rahmen der generellen Prozess-Überarbeitung für den Eingang von Spenden und 
Sponsorings wird die Empfehlung der Prüfdienste berücksichtigt. 
 
 
7. Systemprüfungen  
7.1.3  Spenden (Umgang, Nachweis, Sachspenden), Einführung  
„Bemängelung“ E auf S. 27, Absatz 4   Informationspflicht Spenden- und 
Schenkungsaufkommen  
 
Die Prüfdienste bemängeln eine nicht vollständige Erfassung des Spendenaufkommens und 
empfehlen zusätzlich zu den aktuell abgefragten Informationen auch Daten zu möglichen 
Geschäftsbeziehungen in der Vergangenheit und anstehender Zukunft aufzunehmen. Die 
generelle Prozess-Überarbeitung, ist, wie von den Prüfdiensten bereits wohlwollend zur 
Kenntnis genommen wurde, eingeleitet. Weitere Optimierungsvorschläge werden in diesem 
Zusammenhang gern geprüft, um eine weitere Verbesserung des Ergebnisses zu erzielen. 
 
 
9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses  
9.2.1  Forderungen, Musikschule  
B auf S. 30, Absatz 1+2  Gebührenpflicht Kammerorchester bei der Musikschule  
 
Die Beanstandung besteht zu recht. Sie kann sich aber nicht wiederholen: Das 
Kammerorchester war formal ein Musikschulkurs, die Dirigenten hatten Honorarverträge. 
Inzwischen ist diese Verbindung gelöst, es hat sich die Anbindung an den bestehenden 
Förderverein angeboten. Das ist mittlerweile vollzogen. 
 
 
9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses  
9.2.2  Forderungen   
H auf S. 30, Absatz 3  Vermietung Bergstraße 21  
 
Die Prüfdienste erwartet eine Regelung über die Vermietung der Zimmer. 
 
Seit 2019 obliegt die Vergabe der Wohnung der Personalabteilung (FD 3-11), da dort 
naturgemäß eine bessere Übersicht über die Anliegen von Mitarbeiter*innen vorhanden ist. 
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Ein eigener Belegungsplan war in der Vergangenheit bei dem kleinen überschaubaren 
Mietobjekt mit vier Zimmern nicht als erforderlich angesehen worden. Gleichwohl ist der 
Vorschlag, eine Auflistung inkl. Wiedervorlagesystem zu erstellen, zu begrüßen. 
 
Die Vergabe erfolgt derzeit in folgenden Prozessschritten mit den dazugehörigen 
Priorisierungskriterien a) „Nachwuchskraft der Stadt Wedel?“, b) „Nähe zum Arbeitsort 
Wedel?“, c) „BFD-Kraft in Wedel?“, d) „Neue*r Mitarbeiter*In der Stadt Wedel?“, e) 
„Nachwuchskraft anderer öffentlicher Einrichtungen?“: In der Bergstraße 21 stehen vier 
Zimmer zur Verfügung. Diese werden vorrangig an Anwärter*Innen und Auszubildende der 
Stadt Wedel vermietet. Das ist auch nicht der Regelfall. Das Angebot richtet sich an 
Nachwuchskräfte die nicht aus dem näheren Umfeld kommen. Diese werden dann auch 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
 
9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses  
9.2.2  Forderungen   
B auf S. 30, Absatz 4  Vermietung Bergstraße 21, Vorzeitige Auflösung der Mietverträge  
 
Die Prüfdienste kritisieren die vorzeitige Auflösung von Mietverträgen und dadurch 
entgangene Mieteinnahmen. Um dem Gebäude eine sinnvolle Nutzung mit 
Einnahmemöglichkeit zu geben, wurde der Vorschlag gemacht, die Räumlichkeiten 
Auszubildenden und Anwärtern der Stadt Wedel, die teilweise von außerhalb kommen und 
sich die hohen Mieten nicht leisten können, zur Verfügung zu stellen und durch eine niedrige 
Pauschalmiete den Start zu erleichtern und dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Arbeitgebern auf einem sehr umkämpften Bewerbermarkt zu erreichen. 
 
In vier Einzelfällen innerhalb von 4 Jahren wurde Mitarbeiter*innen entgegengekommen, 
sofern sie andere Unterbringungsmöglichkeiten gefunden hatten und sie vorzeitig aus dem 
Mietverhältnis entlassen werden wollten. Der Fachdienst Gebäudemanagement vertrat die 
Auffassung, dass es im Zuge der Mitarbeitergewinnung und -bindung zu vertreten war, den 
eigenen Mitarbeitenden doppelte Mietzahlungen aus kargen Auszubildenden- bzw. Anwärter-
Gehältern zu ersparen und entschloss sich, auf die (im Verhältnis geringen) Mieteinnahmen 
zu verzichten. Die Verwaltungsspitze stützt angesichts der Bewerberlage diese Sicht. Die 
Vermietung ist vorrangig ein Instrument der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung 
und nicht darauf ausgelegt, Dauermietverhältnisse zu etablieren.   
 
Überdies ist es generell so, dass ein Mietvertrag bei Auszubildenden, Anwärtern und 
Praktikanten automatisch zu dem Datum endet, zu dem auch ein Ausbildungs- oder 
Praktikumsverhältnis endet. Da die vier Zimmer nicht immer durchgängig durch 
Auszubildende und Anwärter der Stadt Wedel belegt werden konnten, wurden diese im 
freiwilligen Entgegenkommen auch an Dritte vermietet, um die Einnahmemöglichkeiten 
beibehalten zu können.  
 
 
9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses  
9.2.2  Forderungen   
E auf S. 33, Absatz 4  Vermietung Kiosk „mittendrin“  
 
Die Entscheidung über die hier in Rede stehende Sondernutzung wird zeitnah getroffen. Die 
Nutzung des Außenbereichs trägt dazu bei, dass der Kioskbetrieb tragfähig ist. Dem steht 
jedoch entgegen, dass es im Außenbereich leider auch zu Situationen mit alkoholisierten 
Menschen kommt. 
 
 
9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses  
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9.2.2  Forderungen   
B auf S. 33, Absatz 5+6  Vermietung Kiosk „mittendrin“  
 
Da es sich also (Siehe Antwort E auf S. 33, Absatz 4) nicht um einen nachträglichen Erlass, 
sondern um eine vertragliche Vereinbarung handelte, gab es auch keinen entsprechenden 
Vermerk zur gesonderten Begründung darüber. Zukünftig sollen derartige Vereinbarungen 
durch einen entsprechenden Vermerk transparenter dokumentiert werden. 
 
Wegen der späten Kenntnis des zuständigen Fachdienstes konnte noch nicht abschließend 
geprüft werden, ob durch den Mieterlass und die stattdessen vereinbarten Tätigkeiten, eine 
arbeitsvertragliche Regelung mit Ausstrahlung in die Sozialversicherung eingegangen wurde.  
 
Der gesamte Vorgang wurde erst im Rahmen des Prüfberichts bekannt, der Mietvertrag liegt 
in Kopie seit dem 11.05.2020 vor. Von daher kann hier zum jetzigen Zeitpunkt nur eine 
Einschätzung der Situation vorgenommen werden und keine abschließende rechtliche 
Prüfung.  
 
Die Bezeichnung der Vereinbarung „Geschäftsraummietvertrag“ lässt erstmal darauf 
schließen, dass die Parteien nicht darauf aus waren ein Arbeitsverhältnis zu begründen. 
Nichtsdestotrotz könnte ein Arbeitsverhältnis entstanden sein. Es liegen zwei inhaltlich 
übereinstimmende Willenserklärungen – namens Angebot und Annahme – gem. §§ 145 ff. BGB 
vor. Nach § 611 BGB muss sich die Einigung sowohl auf die vom Arbeitnehmer zu leistende 
Tätigkeit als auch auf die vom Arbeitgeber zu zahlende Vergütung beziehen.  
 
In § 6 des Vertrages ist geregelt, dass der Mieter keine Netto-Grundmiete zahlt und 
stattdessen den in der Anlage eingezeichneten Bereich zu kontrollieren, von Unrat frei zu 
halten und zu fegen. Ein Betrag ist hingegen nicht benannt. Aus dem vorherigen Vertrag mit 
dem Vermieter aus 2016 ergibt sich ein Betrag von 200 € Nettokaltmiete. Da dieser Betrag 
als Miete erlassen wird, könnte er als Vergütung angesehen werden.  
 
Der Sachverhalt konnte rechtlich noch nicht abschließend geprüft werden. In diesem 
Zusammenhang wird die Verwaltung noch auf die Prüfdienste zukommen, um auch hier die 
zur Verfügung stehenden Kenntnisse in die Überprüfung einfließen lassen zu können.  
 
 
 
 
9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses  
9.2.4  Forderungen   
B auf S. 34, Absatz 4   Kostenersatz anlässlich einer Beisetzung  
 
Der hier in Rede stehende Aufgabenbereich, der vom Standesamt als ordnungsbehördliche 
Aufgabe wahrgenommen wird, bewegt sich in einem extrem schwierigen menschlichen 
Umfeld. Allein der Umstand, dass Angehörige sich nicht um die Bestattung von 
Familienmitgliedern kümmern wollen, zeigt bereits dieses besondere Spannungsverhältnis in 
dem sich die Mitarbeitenden bewegen. 
 
Grundsätzlich leisten die Mitarbeitenden in diesem Bereich eine sehr erfolgreiche Arbeit und 
verhindern bereits im Vorfeld Verwaltungsverfahren und erhebliche Kosten für die Stadt. 
Trotzdem tauchen sie immer wieder in sehr komplexe und emotionale familiäre Verhältnisse 
ein, denen man mit verwaltungsrechtlichem Handeln oft nur schwer gerecht werden kann 
und die auch persönlich von den Mitarbeitenden nicht immer einfach zu verarbeiten sind. 
 
So war es hier der Fall, dass der erste ermittelte Bruder seinen ursprünglichen Widerspruch 
zurückgezogen hat, im Verlassen darauf, dass auch der andere vermeintliche Bruder zur 

https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/145-bindung-an-den-antrag
https://www.juraforum.de/lexikon/taetigkeit
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Zahlung einer Hälfte der Kosten herangezogen wird. Wohl bedingt durch Personalwechsel 
war die Ermittlung des 2. Bruders jedoch fehlerhaft und es bestand kein tatsächliches 
Verwandtschaftsverhältnis. Eine Auferlegung der Kosten war nicht möglich. 
 
Es bleibt unstrittig zu bemängeln, dass hier eine bessere Dokumentation über die 
Entscheidung der Niederschlagung der Restforderung vorzunehmen gewesen wäre. Aus Sicht 
der Verwaltungsspitze erschien es aber angemessen, hier auf einen Teil der Forderung zu 
verzichten, damit die nicht ausreichenden Ermittlungen nicht zu Lasten des verbleibenden 
Angehörigen gehen.  
 
Als Fazit dieser Beanstandung werden zukünftig die schwierigen Ermittlungen von 
Angehörigen versucht noch weiter zu verbessern und die Dokumentation von Entscheidungen 
umfassender vorgenommen. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.1 Grundstücksangelegenheiten im Gewerbegebiet Langenkamp 
B auf S. 35, Absatz 5  Unterschiedliche Kaufpreise bei vergleichbaren Grundstücksverkäufen   
 
In ihrem Bericht zum Jahresabschluss 2017 unter Punkt 10.1. kritisieren die Prüfdienste, dass 
ein Verkauf von einzelnen städtischen Gewerbeflächen zu unterschiedlichen Kaufpreisen 
erfolgte, obwohl es sich um benachbarte und vergleichbare Flächen gehandelt habe. Nach 
Auffassung der Prüfdienste wären die Grundstücke unter Wert verkauft worden und die 
Verwaltung hätte damit ihre Vermögensbetreuungspflicht verletzt. Es folgt dazu eine 
„Beanstandung“ als stärkstes Mittel der Rüge.  
 
Der Preis von Immobilien bestimmt sich durch das Zusammenspiel von Angebot und 
Nachfrage zu einem bestimmten betrachteten Zeitpunkt. Dabei ist der Markt für 
Gewerbeimmobilien nicht mit dem für Wohnbaugrundstücke zu vergleichen. Bei 
Grundstücken für eine wohnungsbauliche Nutzung übersteigt seit Jahren die Nachfrage das 
Angebot und hat damit zu beträchtlichen konjunkturellen Preissteigerungen geführt. Die 
Preise für Gewerbegrundstücke stagnieren allerdings. In Wedel werden seit 12 Jahren 
durchschnittlich Kaufpreise in einer Spanne von ca. XXXXXXXXXXXXX gezahlt. Das liegt nicht 
zuletzt an der im Vergleich zu Wohnbaugrundstücken sehr viel niedrigeren Nachfrage nach 
Gewerbeimmobilien, die einen Bieterwettbewerb von Unternehmen für eine Gewerbefläche 
ausschließen.  
 
Der Gutachterausschuss des Kreises Pinneberg wertet alle 2 Jahre die am Markt erzielten 
Kaufpreise für Gewerbeimmobilien aus und veröffentlicht die durchschnittlichen Preise in 
Form der „Bodenrichtwerte“. Diese Bodenrichtwerte können jedoch oft nur vage die 
Wertentwicklung von Gewerbegrundstücken nachzeichnen, weil die Anzahl der realisierten 
Eigentumswechsel gering ist. Der Gutachterausschuss konnte in Wedel den Bodenrichtwert 
für 2017 bis 2018 z.B. nur aus zwei erfolgten Grundstückskäufen (mit XXXXXXXXXXXXXX) 
ableiten. Der Bodenrichtwert ist nicht der Verkehrswert eines Grundstücks, sondern lediglich 
ein Richtwert. In jedem Einzelfall kommen über den Bodenrichtwert hinaus kauf-
preisbildend auch die Lage, die Erschließung und die bauliche Nutzbarkeit von Gewerbe-
grundstücken in Betracht. Der von der Verwaltung (hier der Wirtschaftsförderung) in 
Beschlussvorlagen zum Verkauf von Gewerbegrundstücken angeführte Kaufpreis ist daher 
immer das Ergebnis oftmals langer Verhandlungen mit Gewerbeinteressenten und bildet den 
dann aktuell am Markt für diese Teilfläche zu erzielenden Preis ab.   
 
Alle veräußerten Gewerbeflächen unterschieden sich hinsichtlich der Größe, Lage und 
Erschließung. Über ihre Verkäufe wurde auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten, vor einem 
anderen Markthintergrund und vor allem mit ganz unterschiedlichen Interessenten 
verhandelt. Das dabei als Ergebnis unterschiedliche Kaufpreise erzielt wurden, ist also 
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folgerichtig und nicht überraschend. Zukünftig wird die Begründung der Differenzierung 
deutlicher ausgeführt. 
 
Da es zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit gegeben hatte, mit einem anderen Bewerber oder 
Interessenten einen höheren Kaufpreis erzielen zu können, ist die Auffassung der 
Prüfdienste, dass die Verwaltung Gewerbegrundstücke unter Wert verkauft habe und damit 
ihre Vermögensbetreuungspflicht verletzt habe, nicht nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr 
als die Prüfdienste selbst in ihrer Stellungnahme ein Abweichen des Kaufpreises vom 
Bodenrichtwert „nach unten“ für schlüssig halten. Eine „Beanstandung“ wird „bei schweren 
oder wiederholten Rechtsverstößen oder bei grob unwirtschaftlichen Verhalten“ 
ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine „Beanstandung“ als Mittel der 
schärfsten zur Verfügung stehenden Rüge weder begründet noch angemessen. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.2  Vorzeitiger bzw. entschädigungsloser Wegfall von Belegungsrechten   
H auf S. 36, letzter Absatz   zusätzliche Akquise von Belegungsrechten   
 
Die Verwaltungsspitze erkennt die Hinweise der Prüfdienste als zielführend an und wird eine 
entsprechende Umsetzung veranlassen.  
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.3.3  Erfüllung von (Bau-)Verpflichtungen aus Grundstücksverträgen 
B auf S. 38, Absatz 4  fehlende Mechanismen zur lückenlosen Kontrolle von vertraglichen 
Ansprüchen   
 
Durch die zukünftige Besetzung der mit Stellenplananmeldung für den Haushaltsplan 2020 
angemeldeten kaufmännischen Fachkraft kann im FD 2-10 fortan besser sichergestellt 
werden, dass die vertraglichen Regelungen und Verpflichtungen übersichtlicher und 
jederzeit nachvollziehbar gezielt überwacht werden können. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.4  Beachclub 28 Grad 
E auf S. 41, Absatz 2   Implementierung eines umfassenden Vertrags- und 
Wissensmanagements   
 
Durch die zukünftige Besetzung der mit Stellenplananmeldung für den Haushaltsplan 2020 
angemeldeten kaufmännischen Fachkraft kann im FD 2-10 fortan besser sichergestellt 
werden, dass die vertraglichen Regelungen und Verpflichtungen übersichtlicher und 
jederzeit nachvollziehbar gezielt überwacht werden können. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.5  Zuschuss an Tagesmütter 
E auf S. 42, Absatz 4   Abschluss klarer Regelungen für Übernahme 
Qualifizierungskosten Tagesmütter   
 
Die Verwaltungsspitze denkt, dass das von den Prüfdiensten empfohlene Vorgehen für die 
Übernahme von Qualifizierungskosten für Tagesmütter in keinem Verhältnis zur geringen 
Anzahl der jährlichen Fälle steht. Die Verwaltung bezuschusst ca. 5-6 Qualifizierungen mit 
einem Einzelpreis von 185 €. Dadurch entstehen im Schnitt jährlich nicht einmal 1.000 € im 
Jahr. Die Kosten sind transparent, sodass die Verwaltungsspitze davon ausgeht, dass 
weitergehende Regelungen sind nicht nötig und nicht sinnvoll sind. 
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10. Einzelfeststellungen  
10.6  Restrukturierungsfonds „REFUGIUM“ 
B (light) auf S. 44, Absatz 6   Nichtvereinnahmung von Fördermitteln   
 
Die Prüfdienste haben mit ihrer Anmerkung grundsätzlich recht. Allerdings hat die 
Beantragung große Kapazitäten gebunden und die Beantragungsfrist war sehr kurz bemessen. 
Deshalb wurden zur Fristwahrung nur die Kosten eingereicht, die bereits gesichert vorlagen.  
Eine von den Prüfdiensten geforderte Ermittlung und fundierte Kalkulation der nicht 
vorliegenden Werte konnte in dem kurzen zur Verfügung stehenden Zeitraum nicht geleistet 
werden.  
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.7  Vermeidbarer periodenfremder Aufwand für Sanitärarbeiten im Vereinsgebäude 
des TSV Wedel 
B (light) auf S. 45, Absatz 3   Fehlende Preisumfrage   
 
Den Feststellungen wird zukünftig Folge geleistet. 
 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.8  Mündliche Beauftragung von Leistungen beim Bau einer Fluchttreppe aus Stahl 
B (light) auf S. 45, Absatz 3   Mündliche Beauftragung   
 
Den Feststellungen wird zukünftig Folge geleistet. 
 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.9  Zusätzliche Stundenlohnarbeiten bei der Dachsanierung Turnhalle Altstadtschule 
H auf S. 46, Absatz 1   Vereinbarung von Stundensätzen für unvorhergesehene 
Arbeiten   
 
Den Feststellungen wird zukünftig Folge geleistet. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.10  Brandmeldeanlage der Rudolf-Breitscheid-Halle 
B auf S. 46, Absatz 2   Fehlende schriftliche Beauftragung eines Nachtragsangebotes   
 
Die Beanstandung wird zukünftig beachtet. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.11  Brandschutztüren für das Untergeschoss im Rathaus Wedel 
B auf S. 46   Fehlende Einbindung der Zentralen Vergabestelle   
 
Gemäß den nunmehr aktualisierten Vergaberichtlinien wird die Vergabestelle zukünftig 
eingebunden. 
 
 
10. Einzelfeststellungen  
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10.12.2  Beauftragung externer Berater und Gutachter durch die Stadt Wedel, 
Feststellungen 
E auf S. 48, Absatz 5   Umsetzung der Empfehlungen aus der Prüfungsmitteilung 
„Einsatz von externen Beratern und Gutachtern“ des LRH   
 
Der Empfehlung der Prüfdienste wird gefolgt, indem in entsprechenden Fällen zukünftig eine 
stärkere Orientierung an den Empfehlungen des LRH erfolgt. 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.13  Verspätete Antragstellung zum Förderprogramm SANI I 
E auf S. 49, letzter Absatz  rechtzeitige Sicherung von Fördermitteln   
 
Durch eine inzwischen im Fachdienst neu eingestellte Fachkraft, deren Tätigkeitsbereich 
auch das Thema „förderfähige Maßnahmen“ von der Beantragung bis Betreuung im Fokus 
hat, ist die Verwaltung nun hier so aufgestellt, dass die Empfehlung in Zukunft umgesetzt 
werden kann.  
 
 
10. Einzelfeststellungen  
10.14  Altersteilzeit 
B auf S. 50, Absatz 7 Aufstockungsbeträge Altersteilzeit im Gebührenhaushalt SEW 
 
Wie in den Ausführungen der Prüfdienste korrekt angeführt, hat die Verwaltungsspitze 2016 
einem Antrag auf Altersteilzeit im Rahmen des Günstigkeitsprinzip in Form einer 
individualvertraglichen Regelung zugestimmt. 
 
Die Altersteilzeit wurde im sog. Blockmodell umgesetzt, in welchem der Arbeitnehmer in 
der ersten Phase der ATZ (Beschäftigungsphase) die volle Arbeitsleistung erbringt und nur 
50% seines Beschäftigungsentgelts und während der zweiten Phase (Freistellungsphase) 
weiterhin nur 50% des Beschäftigungsentgelts erhält. 
 
Im Zeitraum der Beschäftigungsphase war das Beschäftigungsentgelt in voller Höhe 
gebührenfähig. Die SEW hat im Rahmen des 100%igen Beschäftigungsentgeltes 
entsprechende Rückstellungen gebildet. 
Während der Freistellungsphase erfolgte der aufwandsneutrale Rückfluss in den 
Gebührenhaushalt, so dass den Gebührenzahler*innen durch die Gewährung der 
Altersteilzeit kein zusätzlicher Aufwand entstanden ist. 
 
Nach eingehender Prüfung sind die Aufstockungsbeträge nicht gebührenfähig. Insofern ist 
die Beanstandung berechtigt. 
 
Allerdings wurde auch im Vorfeld in anderen Bereichen Altersteilzeit über die tariflichen 
Ansprüche gewährt, wenn gesundheitliche Einschränkungen dies geboten erscheinen ließen. 
Sollte es erforderlich sein, kann sicherlich eine Entlastung aus dem Personalbudget erfolgen. 
 
Es handelt sich um einen Gesamtbetrag in Höhe von XXXXXXXXXXXXX für den gesamten 
Zeitraum der Altersteilzeit. Dieser Betrag wurde je zur Hälfte aus dem Bereich Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung finanziert.  
 
Die finanzielle Auswirkung beträgt bei einem durchschnittlichen jährlichen 
Frischwasserverbrauch von 40 m³ (Frischwasser = Schmutzwasser) pro Person XXXXXXXXX im 
Jahr (2016-2019). 
Im Niederschlagswasserbereich ergibt sich im Jahresdurchschnitt ein Ergebnis von 
XXXXXXXXXXXX veranlagter Fläche. Dies wird bei der nächsten Gebührenneukalkulation 
berücksichtigt. 
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Dass kein Anspruch auf Altersteilzeit in Betrieben mit weniger als 40 Mitarbeiter*innen 
besteht, sollte nicht dazu führen, im Einzelfall nicht nach dem Günstigkeitsprinzip zu 
entscheiden. Schließlich sind aus Sicht der Verwaltungsleitung auch die Mitarbeiter*innen in 
Eigenbetrieben auch Mitarbeiter*innen der Stadt Wedel, die ihre Arbeitsleistung eben für die 
Stadt Wedel einsetzen.  
Die Beschäftigung in einem Eigenbetrieb sollte nicht von vornherein einen rechtlichen 
Nachteil für die Beschäftigten darstellen und somit zu einer Ungleichbehandlung gegenüber 
den Beschäftigten im Rathaus führen. 
Anträge auf Altersteilzeit von Mitarbeiter*innen der Stadtentwässerung Wedel und damit 
Mitarbeiter*innen der Stadt Wedel sollten deshalb ebenfalls unter Abwägung dienstlicher, 
gesundheitlicher und persönlicher Belange entschieden werden. 
 
Zu berücksichtigen ist dann zukünftig aber, dass die Aufstockungsbeträge aus dem 
städtischen Haushalt finanziert werden müssen, was aber aus Sicht der Verwaltungsleitung 
im Rahmen der Gleichbehandlung aller städtischen Mitarbeiter*innen durchaus angemessen 
wäre. 
 
 
11. Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren  
11.5  Dienstleistungskonzession Mensa „Johnny’s Kitchen“ im Johann-Rist-Gymnasium 
B auf S. 53, Absatz 2  Verzicht auf die Vorlage einer Betriebswirtschaftlichen Auswertung   
 
In ihrem Bericht zum Jahresabschluss 2017 beanstanden die Prüfdienste unter Punkt 11.5., 
dass im Rahmen der Vertragsverlängerung mit dem Konzessionsnehmer nicht auf die 
vertraglich eindeutig definierte Hergabe der betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) 
bestanden wurde, sondern eine nur teilweise geeignete Gewinn- und Verlustrechnung des 
Jahres 2017 als Verhandlungsbasis herangezogen wurde.  
 
Dem Wedeler Cateringbetrieb war durch eine entsprechende Klausel im 
Dienstleistungsvertrag von 2014 die Option XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX zugesichert worden.  Diese Option wurde seitens des Cateringbetriebes gezogen.  
 
Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen mit dem Cateringbetrieb Verhandlungen über 
die Höhe des Mietzinses aufzunehmen. Grundsätzlich gilt im Gewerbemietrecht die 
Vertragsfreiheit, welche sich auch auf die Miethöhe bezieht. Eine Kappung wie im 
Wohnungsmietrecht besteht nicht.  
 
Gemäß den Regelungen des Dienstleistungsvertrages aus dem Jahr 2014, wären einzig die 
Prüfung der Angemessenheit des Mietzinses und eine damit verbundene Anpassung möglich 
gewesen. Aufgrund der einvernehmlichen kooperativen Verhandlungen mit dem 
Cateringbetrieb, konnten darüber hinaus auch weitere Ergänzungen und Regelungen in den 
Verlängerungsvertrag aufgenommen werden.  
 
Der bisherige Mietzins in Höhe von XXXXXXXX wurde um 40 % auf XXXXXXX erhöht. Zusätzlich 
konnte eine vom Caterer zu zahlende Wartungspauschale in Höhe von XXXXXXX mit in den 
Vertrag aufgenommen werden. Insgesamt wurde somit eine Erhöhung der Grundeinnahmen 
für die Mensa in Höhe von 70 % erzielt. Weiterhin wurde zur Deckelung der Kosten eine 
Regelung zur Limitierung von Nachbestellungen für Geschirr und Besteck etc. aufgenommen. 
Da der Caterer, die Räumlichkeiten außerhalb des Schulbetriebes für eigene Veranstaltungen 
nutzen darf, wurde abschließend noch ein Verweis auf die Richtlinie über die Nutzung der 
Aula aufgenommen, wonach er die Art und Anzahl der eigenen Veranstaltungen und die 
damit erzielten Einnahmen anzuzeigen hat, um Transparenz für die vertraglich vereinbarte 
Gewinnbeteiligung der Stadt zu schaffen.  
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Die im Vertrag geforderte BWA wurde im Zuge der Verhandlungen durch FD Wirtschaft und 
Steuern mehrfach angemahnt, jedoch wurde diese bis zum Vertragsschluss leider nicht 
beigebracht. Laut Aussagen des Caterers konnte diese nicht rechtzeitig geliefert werden, 
weil bei dem damit beauftragten Steuerberatungsunternehmen immer wieder zu 
Verzögerungen gekommen war.  
     
Um den Mensabetreib zum kommenden Schulbeginn gewährleisten zu können, war seitens 
der Verwaltung für einen Vertragsschluss spätestens zum 30.06.2019 terminiert worden. 
Ohne Vertragsschluss wäre eine erneute Ausschreibung des Mensabetriebes erforderlich 
gewesen. Diese war in der Vergangenheit bereits einmal erfolglos durchgeführt worden. 
Unabhängig davon wäre auch im positiven Falle ein Mensabetrieb zum Schulbeginn so nicht 
möglich gewesen. Die Verwaltung hat sich daraufhin entschieden statt der geforderten BWA 
den bereits vorliegenden Jahresabschluss 2017 des Cateringunternehmens heranzuziehen 
und den Vertrag abzuschließen. Dadurch ist jedoch kein Schaden oder Verlust für die Stadt 
entstanden. Die Verwaltung wird das Gespräch suchen, um die Einhaltung der vertraglichen 
Bestimmungen sicherzustellen. 
 
 
 
Wedel, Juli 2020 
 
 
 
 
Niels Schmidt  
Bürgermeister 
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